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©rptt j^ für
bie fcbtoei^er.

Riet fterfdj aft
after

§aubwcrïe
itrtb

©ewcrbe,
berert

Innungen unb
ifereitte.

flraktiftife giititcr für Me fPerkffott
mit befonberer Seriicîftcbtigung ber

^itnfi irn ^attbtoetf.
§erau§gegebert unter SDÏitmirfung fdjraeijertfcfier

Stunftl)anbroer!er unb tEecpnifer
bon JUnlier Senn-golbtngljnufen.

Organ fiir bie nfftitJlnt |?ublika!loitcu bcs frijiueij. (Bfiucrlrmrtm

(Srfdjeint je ©amStagS unb ïoftet per Quartal Sr. 1. 80, per gafjr gr. 7. 20.
gnferate 20 (Et§. per lfpaltige fpetitjetfe, bei größeren Slufträgen

entfpredjenben Rabatt.

güritfj «ttb St« ©»Sen, ben 29. 3ttli 1893.

stttrtHlMtfflfltdt* Spff i>» bic »«s jn gut, Co iff btr wofjf ju "2Sluf ;
JMUUjlUfjllWUJ. pod) fieffcr fljuft bu, was audi wotjl' beti aitbcnt ttjut!

Sdjlueijertidjer |>anbel§*
uitb 3nbußrie«$erctn,

(fflîitgeteitt Bout SSorort;)

3« gweitägiger, Don £errn
Rationalrat ©ramer=gret) prüft»
birter SeIegirten»Serfammtung
(11. ttttb 15. 3uli) hat ber

<Sd)tüeiserifdöe fèanbelg» unb 3n»
buftrie» Serein"feine Stellungnahme ju ben gorrer'fchen ®nt»

würfen für bie Sunbeggefefce betreffenb bie grait»
fenDerficherung unb bie Unfallberfichernng er»

örtert. ©inem grnnbfählid) abroeidpenben Antrag gegenüber,
ber eine üiel weiter gefjenbe Serallgemeinerang ber Serfidje»

rangen unb bamit gänglicöe Umarbeitung ber Vorlagen Der»

langte, würbe gunächft nadj (ängerer Debatte mit großer SDÎe^r»

|eit ©intreten auf bie Sorfcpläge gorrer'g befdjloffen. Siefe
folten jebodj in manchen, gum Seil feÇr mefentlicfjen fünften
abgeänbert werben. Sie Serfammlung pflichtete beinahe burdj»

weg bcn ihr Dom Referenten, Gerrit ©b. ©ulger»3iegler in
SBinterthur, unterbreiteten Anträgen bei, währenb bie tm
Korreferat beg Sereingfefretärg, £errtt Alfreb fÇretj, Dertre»

tenen Anfd)auungen — befonberg bie Trennung in Kranfen»
pflege unb Kranfengelbberfidjerung, unb bie rein territoriale
SInlage ber ftaatlidjen Serfidjerang überhaupt — nid&t An»

{lang fanben. ©3 feien hier bloS bie wiihtigften Sefd)luh=
faffungen erwähnt.

$ür bie Sranïenberficfjerung Wirb ftaatlic^e Sei»

hülfe abgelehnt; Arbeitgeber unb Arbeiter tragen bie Saften.

Ser Umfang ber Serfidjerang foil burdj ©inbcgiehung ber
in ben §auginbuftrien Sefdjäftigten in ben Kreig ber gwangg»
weife Serfidjerten erweitert Werben, wogegen bann bie im
©ntwnrf für bie einzelnen ©emeinben ober Kantone borge»
fehene Sefugnih, bie gwanggweife Serfidjerang in beliebiger
SEßeife auggubehnen, entfchiebeit befämpft wirb. Ser ©intritt
freiwillig Serfidjerter in bie Serfidjerang ift gu erleichtern.
SoppelDerficljeiung, foweitfie bag ©infadje be§ Dollen Soijneg
überfchreitet, ift unguläffig. Silligung finbet bie £öf>e unb
Sauer ber Kranfenfaffenleiftungen. Sod) wirb e§ als fehr
wünschenswert erachtet, baff ben gmmilienberhättniffen ber gn
©ntfchäbigenben Rechnung getragen werbe, nnb be§ fernem,
bafe bie Sohnflaffeu möglichft fallen gelaffen unb bie wirf»
liehen Söhne als Ufr bie AnSjahlungen mafjgebenb gu ©runbe
gelegt werben.

Sie ©inteilung beê SanbeêgebietS gur Silbung ber Kran»
fenfaffen hat fief) ben befteljenben politifdjen ©emeinben,
Sejirfen ober Kantonen angupaffen. Sie freiwilligen Kranfen»
ïaffen finb ben öffentlichen gleich 3" halten mit ber ©in»
fdjränfung, bafj bie Seitraggpflidjt be§ Arbeitgeberg an erftere
bon feinem Sßillen abhängt, alfo fafnltatib, nicht obliga»
torifd) ift.

Unter allen Umftänben aufreiht gu erhalten finb bie Se»

triebgfranfenfaffen, benen in berfdjiebenen Richtungen eine
größere Sewegnnggfreiheit muh gewährt werben al? bieg im
gorrer'fdjen ©ntwnrf gefchieht.

Abgelehnt werben bie Seftimmnngen, wonach eg jebem
Kanton foil fretgeftellt fein, bie an bie ®emeinbe=Kranfen=
faffen gu entrichtenben Seiträge gang ober teilweife gu eigenen
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Zürich und St. Gallen, den S9. Juli 1893.

Nlnchoni'nrnch» Thust du dir was zu gut, so ist dir wahr zu Mut;
jPvNZrNZHItltch. Dach Leiser thust du, was auch wohl den andern thut!

Schweizerischer Handels-
und Industrie-Verein.

Mitgeteilt vom Vorort.)

In zweitägiger, von Herrn
Nationalrat Cramer-Frey präsi-
dirter Delegirten-Versammlung
(14. nnd 15. Juli) hat der

Schweizerische Handels- und In-
dustrie-Verein'seine Stellungnahme zu den Forrer'schen Ent-
würfen für die Bundesgesetze betreffend die Kran-
kenversicherung und die Unfallversicherung er-

örtert. Einem grundsätzlich abweichenden Antrag gegenüber,
der eine viel weiter gehende Verallgemeinerung der Versiche-

rungen und damit gänzliche Umarbeitung der Vorlagen ver-

langte, wurde zunächst nach längerer Debatte mit großer Mehr-
heit Eintreten auf die Vorschläge Forrer's beschlossen. Diese

sollen jedoch in manchen, zum Teil sehr wesentlichen Punkten
abgeändert werden. Die Versammlung pflichtete beinahe durch-

weg den ihr vom Referenten, Herrn Ed. Sulzer-Ziegler in
Winterthur, unterbreiteten Anträgen bei, während die im
Korreferat des Vereinssekretärs, Herrn Alfred Frey, vertre-
tenen Anschauungen — besonders die Trennung in Kranken-
pflege und Kransengeldversicherung, und die rein territoriale
Anlage der staatlichen Versicherung überhaupt — nicht An-
klang fanden. Es seien hier blos die wichtigsten Beschluß-
fassungen erwähnt.

Für die Krankenversicherung wird staatliche Bei-
hülfe abgelehnt; Arbeitgeber und Arbeiter tragen die Lasten.

Der Umfang der Versicherung soll durch Einbeziehung der
in den Hausindustrien Beschäftigten in den Kreis der zwangs-
weise Versicherten erweitert werden, wogegen dann die im
Entwurf für die einzelnen Gemeinden oder Kantone vorge-
sehene Befugniß, die zwangsweise Versicherung in beliebiger
Weise auszudehnen, entschieden bekämpft wird. Der Eintritt
freiwillig Versicherter in die Versicherung ist zu erleichtern.
Doppelversichemng, soweit sie das Einfache des vollen Lohnes
überschreitet, ist unzulässig. Billigung findet die Höhe und
Dauer der Krankenkassenleistungen. Doch wird es als sehr
wünschenswert erachtet, daß den Familienverhältnissen der zu
Entschädigenden Rechnung getragen werde, nnd des fernern,
daß die Lohnklassen möglichst fallen gelassen und die wirk-
lichen Löhne als die Auszahlungen maßgebend zu Grunde
gelegt werden.

Die Einteilung des Landesgebiets zur Bildung der Kran-
kenkassen hat sich den bestehenden politischen Gemeinden,
Bezirken oder Kantonen anzupassen. Die freiwilligen Kranken-
kassen sind den öffentlichen gleich zu halten mit der Ein-
schränkung, daß die Beitragspflicht des Arbeitgebers an erstere
von seinem Willen abhängt, also fakultativ, nicht obliga-
torisch ist.

Unter allen Umständen aufrecht zu erhalten sind die Be-
triebskrankenkassen, denen in verschiedenen Richtungen eine
größere Bewegungsfreiheit muß gewährt werden als dies im
Forrer'schen Entwurf geschieht.

Abgelehnt werden die Bestimmungen, wonach es jedem
Kanton soll freigestellt sein, die an die Gemeinde-Kranken-
kassen zu entrichtenden Beiträge ganz oder teilweise zu eigenen
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Mafien 3U übernehmen, unb monad) eg jeber 2Serftdôerungê=

qemeinbe foß freigeftcßt fein, bie an ihre ©emeinbe,-éranfen=

£affe bon ben Veifidjerten unb ihren Arbeitgebern su ent=

riä)tenben Seiträge gang ober teilroeife su eigenen Saften su
übernehmen. Sind) bie Organifation ber Soffen loirb beam

ftanbet, ingbefonbere aber bie Befteßmtg ber Sreigbertoalter
bnrd) bag Vol£ unb bie Alt ber Steglung beg Büfsttng2ber=
berfahren§.

Nür bie Un f a 11 b er f i et) ernn g tnirb ein Sufdjuß beg

(Staates an bie Prämien fdjon begmegen getoünfdjt, weil bie

Stichtbeiriebgunfäße ebenfaßg eingesogen merbeit. Sie Hope
biefeg ftaailicpen Beitrageg foß bapingefteßt bleiben. 21m

Steft ber Saften beteiligen fid) gleicpertoeife Arbeitgeber unb
Arbeiter. SeinenfaUg barf ber bom Arbeitgeber 31t tragenbe

Ißrämienanteil mehr alg bie Wülfte ber ©efammtbelaftung
augmachen; eine Uebertoäläung ber gefamten Unfaßberfidje--

rungglaft auf ihn — mie fie ber fÇorrerfc^e ©ntwurf in Augs

ficht nimmt — ift unbebingt unftatthaft.
Sßährenb bem erften 3apre ihrer ©rmerbgunfähigleit fallen

bie SSerunfaüten bon ber Sranlenlaffe entfdjäbigt merben,
ohne Stüdgripredjt ber ledern auf bie Unfaßberficherunggs
auftalt.

Hat ber Unfall ben Sob beg Betrcffenben ober aber über

ein 3ahr anbauernbe ganse ober teilmeife Subalibität sur
Nolge, fo toerben bie Hinterbliebenen besto. ber Verlebte nach

bem im gorrerfeben ©nttourfe feftgefepten Vtaße rentenbe=

suggberedjtigt. Sie Ütapitalaugsaplung an ©teile ber Stew

tenoerabfolgung foH nur gans augnahmgtoeife unb nicht oor

Ablauf längerer 3eü nach ©iniritt beg Unfallg — in ber

Siegel bier Sabre — ftatthaben.
Nür bie Unfallberficherung foil eine ©inrichtung gefdjaffen

toerben, bie eine möglichft toeitgehenbe ©elbftberwaltung ber

SBeteiligten ermöglicht, ähnlich toie fie in ben beutfdjen 33e=

rufggenoffenfhaften borhanben iff, aber — unter SBaprung
ber ©inpeit ber Auftalt. Sei gnmbfaplicber Anerfennung bér

SBünfdjbarfeit bon ©pesialgerichten toirb bag Sunbegber*

ficherungggericht beg Norrerfdjen ©ntwurfg alg unsmecfmäfjig

angefochten.
Sie Befdilüffe unb SOßünfdje beg Vereing toerben ber

Suftänbigen Befiörbe in motibierter ©ingabe sur Stenntnig

gebracht toerben.

$ur Dioiufji)crf)femuiitg§fraac.

Sie SBidjtigfeit ber ©rsielung einer raudjlofen 23erbrenn=

ung fleht toohl heutsutage unbeftritten ba. Sticht nur bie

Beläftigung ber ©tabtbetoohner burch ben Stauch, Welcher

aug taufenben bon Kaminen unb bieten Sabrilfchornfteinen
in bie Suft htnauggefenbet toirb, unb welchen wir mit ber

lefcteren einatmen müffen, ift eg, welche bie £c<hni£ snr ©r=

Sielung einer raucplofen Verbrennung anfpornt, fonbent bie

©rfparnig an Brennmaterial fpielt hierbei eine fehr bebeutenbe

Stolle.
SBettn einerfeitg in größeren ©täbten bie Ißolisei fid)

geneigt geigt, Vorfdjriften aufsufteßen, toonach bie ©ntfenbung

bon Stauch in bie freie Suft auf ein Vtinimum rebusiert
toerben foil, fo finb anberfeitg ang Bißigfeitgrüdfichten alle

SnbuftrieHen, »eiche mit Hilfe bon Pohlen ober anberem

Brennmaterial ihre Betriebgfraft erseugen müffen, raftlog
bafür beforgt, eine möglichft rauchtofe Verbrennung 31t er*

Sielen.
Sm Saufe ber legten Sah" finb auch boit ©eiten ber*

fdjiebener ©efeßfdjaften Ißreigaugfchreibungen erfolgt, um bie

Sedfnüer ansufpornen, biefe brennenbe Nrage grünblich 3«

ftubieren unb eine richtige Söfung berfelbeu ansuftreben. ®g

finb aud) im Saufe ber 3"t nicht wenige ©rfinbungen auf*

getaucht, welche jebod) bag angeftrebte giel nicht immer er*

reihen. 3u ben beften unter biefen ©rfinbungen gehört

Stoeifeßo? ber in neuefter Seit bon Herrn Surïart'Stalber,

Ütodjherbfabrifant in Sern, erfunbene uitb in allen
SMturftaaten patentierte (©d;to.*Sßat. Sto. 6119) „Stoftherb
Sur ©rsielung einer raud)lofen Verbrennung
unb einer hohen Semperatur", auf ben wir hier be*

fouberg aufmerlfam machen. Siefer Stoftherb, welcher fid)
borsüglid) für Sîocbberbe unb anbere Neuerungen eignet, feboch

auch 31t Steffelfeuerungen bertoenböar ift, hat infolge ber ba*
mit möglid) geworbenen bebeutenben Srennmaterial-Srfparnig
beim Vnblifum großen Anflang gefunben, tttSbefonbere ba
bie Anbringung begfelben an jeber Neuerung nur mit ge*
ringen Soften oeröunbeu ift, unb Weil er, feiner ©infachheit
halöer, burd) nieptg mehr übertreffen werben £ann. (©inge*
fanbt burd) ©• Haitglin & ©ie., Sngenieure unb patent*
auwälte in Sern, welche Herren über biefen Stoftherb be*

reitmilligft nähere Ausfunft erteilen).

Sifjcinfclbcr 2ßaffcrmcr!gpvoie!t. SSie ung aug ge*
uauefier Quelle mitgeteilt toirb, ift bie in boriger Str. biefeg
Slatteg enthaltene ^Mitteilung, bie wir aargauischen Blättern
entnommen, r,id)t gans 3utreffenb, inbem bie begügliihen
llnterhanblungen noch bei weitem nid;t fo weit gebiepen

finb, toie gemelbet worben.

Siréfelber Stljeiufanalprojcft. Sie Sîegierung bon
Safelftabt hat bag Sßrofeft Stpeinfanal Sirgfelben, bag eine

VribatgefeKfdjaft hat augarbeiten Iaffen, für bie ©tabt alg
©igentnm erworben, 11m eg für eleftrifcpe Einlagen sn be*

nufeen. Ser Stanal hat eine Säuge bon 4200 m, eine

©oljlenbreite bon 39 ni unb ein itupbareg ©efäll bon

4,20 m. Sie Berechnungen ergeben 7200 5ßferbe£räfte in
normalen SSafferftätiben.

©itte gatij eigenartige ©ntbeduug läfet erwarten, bef)
ber epemifepen Snbuftrie ein großer Auffdpwung in Ausficht
fteht. ©in frangöfifcher ©hemiler, b'2lrfonal, hat gefunben,
baß Soplenfäure unter hohem Srucf im ©taube ift, biele

dpemifepe Verbinbungen in ihre Beftanbteile 31t gerlegen,

befonberg aug ©atsen bie ©äuren abjufdpeiben. Aug fiefel*
faurem Sali, welcheg in gelöftem Snftaube mit Stohlenfäure
unter einem Srude bon 40 Atmofphären behanbelt tourbe,
fchieb fich bie Siefelfäure oöüig in gallertartigem 3uftanbe
aug, ebenfo würben Sobfalium, ©hlornatrium, falpeterfaure
©alse seriegt; aug Harn tourbe auf biefelbe Söeife ber Harn=
ftoff in StrpftaEform auggefchieben, wie überhaupt aug or=

ganifhen Verbinbungen bie ©äuren am leidjteften auf biefe

23eife erhalten würben. Sagegen war eg nodj nicht möglich,
fchwefelfaure Verbinbungen auf biefe 2öeife su serfepen. Sie
©ntbedang bürfte, tote bag patent« unb techuifche Bureau
bon Sticharb Süberg in ©örlih erwähnt, für manche Nabri=
fationen gans neue ïïtethoben ber Herfteßung h^mifcher
Vrobutte ergeben.

äöafferPerforgnng ^reuslittgcn. Am 24. b. Vt. be»

gannen bie bon ber N'rma ©uggenbühl & Vtüßer in 3nnd)
augsuführenben Arbeiten ber SBafferberforgung Sreuslingen.
Sie ©rfteflung beg grofjen Steferboirg tonrbe ber ©t. ©aßer
Nirma ©raf & Stoffi übertragen. Sag ganse grofee SÜBerf

foß big sum 31. QEtober b. 3. fertig fein.
iîirdjcnbautc. Sßie in ©t. ©aßen, fo fieht fich auch bie

fatholifhe Bebölferung in Noauenfelb in bie Stotmenbigfeit
eineg ^îirchenbaueg bon bebeutenben Simenfionen oeranla^t.
©onntag ben 29. 3uli foß über bie Vlahfrage 2c. abgeftimmt
toerben.

©leïlrif^e Straßenbahn Siirith'Nflnntern. Aftien=

fapital für biefelbe ift boßftänbig gegeichnet.

SBafferberforgung. Auch bie ©emeinbe Stemetfchtoil

(Aargau) hat befchloffen, eine SSafferberforgung mit HP*
branten 31t erfteßen.
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Lasten zu übernehmen, und wonach es jeder Versicheruugs-
gemeinde soll freigestellt sein, die an ihre Gemeinde-Kranken-
kasse von den Vei sicherten und ihren Arbeitgebern zu ent-

richtenden Beiträge ganz oder teilweise zu eigenen Lasten zu
übernehmen. Auch die Organisation der Kassen wird bean-

standet, insbesondere aber die Bestellung der Kreisverwalter
durch das Volk und die Att der Reglung des Büßungsver-
Verfahrens.

Für die Unfallversicherung wird ein Zuschuß des

Staates an die Prämien schon deswegen gewünscht, weil die

Nichtbetriebsnnfälle ebenfalls eingezogen werden. Die Höhe
dieses staatlichen Beitrages soll dahingestellt bleiben. Am
Rest der Lasten beteiligen sich gleicherweise Arbeitgeber und
Arbeiter. Keinenstalls darf der vom Arbeitgeber zu tragende

Prämienanteil mehr als die Hälfte der Gesammtbelastung
ausmachen; eine Ueberwälzung der gesamten Unfallversiche-
rungslast auf ihn — wie sie der Forrersche Entwurf in Aus-
ficht nimmt — ist unbedingt unstatthaft.

Während dem ersten Jahre ihrer Erwerbsunfähigkeit sollen
die Verunfallten von der Krankenkasse entschädigt werden,
ohne Rückgriffsrecht der letztern auf die Unfallversicherungs-
anstalt.

Hat der Unfall den Tod des Betreffenden oder aber über

ein Jahr andauernde ganze oder teilweise Invalidität zur
Folge, so werden die Hinterbliebenen bezw. der Verletzte nach

dem im Forrerschen Entwürfe festgesetzten Maße rentenbe-

zugsberechtigt. Die Kapitalauszahlung an Stelle der Ren-

tenverabfolgung soll nur ganz ausnahmsweise und nicht vor
Ablauf längerer Zeit nach Eintritt des Unfalls — in der

Regel vier Jahre — statthaben.

Für die Unfallversicherung soll eine Einrichtung geschaffen

werden, die eine möglichst weitgehende Selbstverwaltung der

Beteiligten ermöglicht, ähnlich wie sie in den deutschen Be-
rufsgenossenschaften vorhanden ist, aber — unter Wahrung
der Einheit der Anstalt. Bei grundsätzlicher Anerkennung der

Wünschbarkeit von Spezialgerichten wird das Bundesver-
sicherungsgericht des Forrerschen Entwurfs als unzweckmäßig

angefochten.
Die Beschlüsse und Wünsche des Vereins werden der

zuständigen Behörde in motivierter Eingabe zur Kenntnis
gebracht werden.

Zur Rauchverbrenllilngsfrage.

Die Wichtigkeit der Erzielung einer rauchlosen Verbrenn-

ung steht wohl heutzutage unbestritten da. Nicht nur die

Belästigung der Stadtbewohner durch den Ranch, welcher

aus taufenden von Kaminen und vielen Fabrikschornsteinen

in die Luft hinausgesendet wird, und welchen wir mit der

letzteren einatmen müssen, ist es, welche die Technik zur Er-
zielung einer rauchlosen Verbrennung anspornt, sondern die

Ersparnis an Brennmaterial spielt hierbei eine sehr bedeutende

Rolle.
Wenn einerseits in größeren Städten die Polizei sich

geneigt zeigt, Vorschriften aufzustellen, wonach die Entsendung

von Rauch in die freie Luft auf ein Minimum reduziert
werden soll, so sind anderseits aus Billigkeitsrücksichten alle

Industriellen, welche mit Hilfe von Kohlen oder anderem

Brennmaterial ihre Betriebskraft erzeugen müssen, rastlos

dafür besorgt, eine möglichst rauchlose Verbrennung zu er-

zielen.

Im Laufe der letzten Jahre sind auch von Seiten ver-

schiedener Gesellschaften Preisausschreibungen erfolgt, um die

Techniker anzuspornen, diese brennende Frage gründlich zu

studieren und eine richtige Lösung derselben anzustreben. Es
sind auch im Laufe der Zeit nicht wenige Erfindungen auf-
getaucht, welche jedoch das angestrebte Ziel nicht immer er-

reichen. Zu den besten unter diesen Erfindungen gehört

zweifellos der in neuester Zeit von Herrn Burkart-Stalder,

Kochherdfabrikant in Bern, erfundene und in allen
Kulturstaaten patentierte (Schw.-Pat. No. 6119) „Rostherd
zur Erzielung einer rauchlosen Verbrennung
und einer hohen Temperatur", auf den wir hier be-

sonders aufmerksam machen. Dieser Rostherd, welcher sich

vorzüglich für Kochherde und andere Feuerungen eignet, jedoch
auch zu Kesselfeuerungen verwendbar ist, hat infolge der da-
mit möglich gewordenen bedeutenden Brennmaterial-Ersparnis
beim Publikum großen Anklang gefunden, insbesondere da
die Anbringung desselben an jeder Feuerung nur mit ge-
ringen Kosten verbunden ist, und weil er, seiner Einfachheit
halber, durch nichts mehr übertroffen werden kann. (Einge-
sandt durch C. Hanslin à Cie., Ingenieure und Patent-
anwälte in Bern, welche Herren über diesen Rostherd be-

reitwilligst nähere Auskunft erteilen).

Technisches.

Nhcinfclder Wasserwcrksprojckt. Wie uns aus ge-
nauester Quelle mitgeteilt wird, ist die in voriger Nr. dieses

Blattes enthaltene Mitteilung, die wir aargauischen Blättern
entnommen, nicht ganz zutreffend, indem die bezüglichen
Unterhandlungen noch bei weitem nicht so weit gediehen

sind, wie gemeldet worden.

Biröfeldcr Nheinkanalprojckt. Die Negierung von
Baselstadt hat das Projekt Nheinkanal Birsfelden, das eine

Privatgesellschaft hat ausarbeiten lassen, für die Stadt als
Eigentum erworben, um es für elektrische Anlagen zu be-

nutzen. Der Kanal hat eine Länge von 4200 irr, eine

Sohlenbreite von 39 rir und ein nutzbares Gefäll von
4,20 irr. Die Berechnungen ergeben 7200 Pferdekräfte in
normalen Wasserständen.

Eine ganz eigenartige Entdeckung läßt erwarten, deß
der chemischen Industrie ein großer Aufschwung in Aussicht
steht. Ein französischer Chemiker, d'Arsonal, hat gefunden,
daß Kohlensäure unter hohem Druck im Stande ist, viele
chemische Verbindungen in ihre Bestandteile zu zerlegen,
besonders aus Salzen die Säuren abzuscheiden. Aus kiesel-

saurem Kali, welches in gelöstem Zustande mit Kohlensäure
unter einem Drucke von 40 Atmosphären behandelt wurde,
schied sich die Kieselsäure völlig in gallertartigem Zustande
aus, ebenso wurden Jodkalium, Chlornatrium, salpetersaure

Salze zerlegt; aus Harn wurde auf dieselbe Weise der Harn-
stoff in Krystallform ausgeschieden, wie überhaupt aus or-
ganischen Verbindungen die Säuren am leichtesten auf diese

Weise erhalten wurden. Dagegen war es noch nicht möglich,
schwefelsaure Verbindungen auf diese Weise zu zersetzen. Die
Entdeckung dürfte, wie das Patent- und technische Bureau
von Richard Lüders in Görlitz erwähnt, für manche Fabri-
kationen ganz neue Methoden der Herstellung chemischer

Produkte ergeben.

Wasserversorgung Kreuzlingen. Am 24. d. M. be-

gannen die von der Firma Guggenbühl Müller in Zürich
auszuführenden Arbeiten der Wasserversorgung Kreuzlingen.
Die Erstellung des großen Reservoirs wurde der St. Galler
Firma Graf 6d Rossi übertragen. Das ganze große Werk
soll bis zum 31. Oktober d. I. fertig sein.

Kirchcnbaute. Wie in St. Gallen, so sieht sich auch die

katholische Bevölkerung in Frauenfeld in die Notwendigkeit
eines Kirchenbaues von bedeutenden Dimensionen veranlaßt.
Sonntag den 29. Juli soll über die Platzfrage w. abgestimmt
werden.

Elektrische Straßenbahn Ziirich-Fluntern. Das Aktien-
kapital für dieselbe ist vollständig gezeichnet.

Wasserversorgung. Auch die Gemeinde Remetschwil

(Aargan) hat beschlossen, eine Wasserversorgung mit Hy-
dranten zu erstellen.
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